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1 Einleitung 

Einleitung 

Die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH-RL) ist eine Naturschutz-Richtlinie der Europäischen 

Union. Hauptziel dieser Richtlinie ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern, wobei jedoch 

die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen berücksichtigt werden sollen. 

Zum Schutz der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Habitate der Arten des Anhangs II der FFH-RL 

haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission besondere Schutzgebiete gemeldet. Diese 

Gebiete müssen einen ausreichenden Anteil der natürlichen Lebensraumtypen (LRT) sowie der Habitate 

der Arten von gemeinschaftlichem Interesse umfassen. Damit soll die Erhaltung bzw. die Wiederher-

stellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser LRT und Arten in ihrem natürlichen Verbreitungs-

gebiet gewährleistet werden. Diese Gebiete wurden von der Europäischen Kommission nach Ab-

stimmung mit den Mitgliedsstaaten in das kohärente europäische ökologische Netz besonderer 

Schutzgebiete mit der Bezeichnung ĂNatura 2000ñ aufgenommen (Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung). Im Folgenden werden diese Gebiete kurz als FFH-Gebiete bezeichnet. 

Gemäß Artikel 6 Abs. 1 und 2 der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet die nötigen Er-

haltungsmaßnahmen für die FFH-Gebiete festzulegen und umzusetzen. 

Im Rahmen der Managementplanung werden diese Maßnahmen für FFH-Gebiete geplant. Ziel des 

Managementplanes ist die Vorbereitung einer konsensorientierten Umsetzung der erforderlichen 

Maßnahmen. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Die Natura 2000 Managementplanung im Land Brandenburg basiert auf folgenden rechtlichen 

Grundlagen in der jeweils geltenden Fassung: 

¶ Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie - FFH-RL) (Abl. L 206 vom 

22.7.1992, S. 7-50); zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 

(Abl. L 158, vom 10.06.2013, S.193-229), 

¶ Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 

Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Januar 2018 (BGBl. 

I S. 2193),  

¶ Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 

Naturschutzausführungsgesetz ï BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]) geändert 

durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl.I/16, [Nr. 5]), 

¶ Verordnung über die Zuständigkeit der Naturschutzbehörden (Naturschutzzuständigkeitsverordnung 

NatSchZustV) vom 27. Mai 2013 (GVBl. II/13, [Nr. 43]), 

¶ Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung ï 

BArtSchV) vom 16.02.2005 (BGBI. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 

vom 21. Jan. 2013 (BGBI. I S. 95). 

Im FFH-Gebiet ĂKatzenbergeñ gilt dar¿ber hinaus die Naturschutzgebiets-Verordnung: 

¶ Verordnung ¿ber das Naturschutzgebiet ĂKatzenbergeñ vom 28. Mai 2004 (GVBl.II/04, [Nr. 15], 

S.422), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 19. August 2015 (GVBl.II/15, [Nr. 40]). 

 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_03_2013.pdf
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_05_2016.pdf
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Organisation 

Das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MLUL) 

führt die Fachaufsicht über die FFH-Managementplanung im Land Brandenburg. Das Landesamt für 

Umwelt Brandenburg (LfU) ist für die fachlichen und methodischen Vorgaben sowie für die Organisation 

der FFH-Managementplanung landesweit zuständig. Bei der Aufstellung von Planungen für einzelne 

FFH-Gebiete wirken die Unteren Naturschutzbehörden (UNB) im Rahmen ihrer gesetzlich festgelegten 

Zuständigkeiten mit. Die Beauftragung und Begleitung der einzelnen Managementpläne erfolgt für FFH-

Gebiete innerhalb von Großschutzgebieten durch die Abteilung GR des LfU und für FFH-Gebiete 

außerhalb der Großschutzgebiete (GSG) i.d.R. durch die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg (NSF). 

Die einzelnen Managementpläne werden fachlich und organisatorisch von Verfahrensbeauftragten 

begleitet, die Mitarbeiter der GSG oder des NSF sind. Zur fachlichen Begleitung der Managementplanung 

im jeweiligen FFH-Gebiet wird in der Regel eine Regionale Arbeitsgruppe (rAG) einberufen. 

 

Ablauf Planung Ablauf Kommunikation 

Anlaufphase 

 

Grundlagenermittlung 

 

Maßnahmenvorschläge 

 

Entwurf Managementplan 

 

Entwurf Abschlussbericht 

 

 - Information der Öffentlichkeit, Behörden,  

  Interessenvertreter (Bekanntmachung,  

  Homepage, Informationsveranstaltung) 

- Gründung regionale Arbeitsgruppe (1.  rAG) 

 
- Information rAG (Behörden, Interessen- 

  vertreter) über Ergebnisse der 

  Grundlagenermittlung (ggf. 2. rAG-Sitzung) 

- ggf. thematische  

  Informationsveranstaltungen, Exkursionen 

 
Vor-Gespräche zu Maßnahmenvorschlägen 

mit Behörden, Interessenvertreter, Eigentümer 

und Landnutzer, die in ihren Belangen berührt 

sind (Einzelgespräche, thematische 

Informationsveranstaltungen od. Exkursionen) 

 3.rAG, Bereitstellung des 1. Entwurfes 

Behörden, Interessenvertreter, Eigentümer 

und Landnutzer, die in ihren Belangen berührt 

sind. Frist für Hinweise 4-6 Wochen, 

Download und/ oder Auslegung 

 Vorstellung des  überarbeiteten 

Entwurfs des Managementplanes im 

Rahmen einer erweiterten 4. rAG/ 

öffentl. Informationsveranstaltung 
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Abschlussbericht 

 

 

 

Abb. 1: Ablaufplan der Managementplanung Natura 2000 (LFU 2016) 

Beauftragter Kartierungs- und Planungsumfang 

Im Rahmen der FFH-Managementplanung werden für Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II 

der FFH-Richtlinie und für weitere naturschutzfachlich besonders bedeutsame Bestandteile gebiets-

spezifische Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für Einzelflächen geplant, die für den Erhalt oder 

die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades notwendig sind.  

Sofern nicht bereits ausreichende aktuelle Daten vorliegen, erfolgt eine Erfassung bzw. Daten-

aktualisierung und die Bewertung des Erhaltungsgrades der Lebensraumtypen und Arten (einschließlich 

deren Habitate) der Anhänge I und II der FFH-RL und für weitere naturschutzfachlich besonders bedeut-

same Bestandteile. 

Bearbeitung, Inhalt und Ablauf der Managementplanung erfolgen gemäß dem Handbuch zur 

Managementplanung im Land Brandenburg (Handbuch mit Stand Februar 2016, LfU 2016). 

Der Untersuchungsumfang für FFH-LRT und Biotope 

Für das FFH-Gebiet ĂKatzenbergeñ lag eine flächendeckende Biotoptypen-Kartierung vor, die im Rahmen 

der Pflege- und Entwicklungsplanung für den Naturpark Dahme-Heideseen in den Jahren 1997-2003 

durchgeführt wurde. Darüber hinaus wurde 2014-2015 durch den Bundesforst eine flächendeckende 

Biotop- und LRT-Kartierung durchgeführt. Diese Kartierung wurde im Rahmen der FFH-

Managementplanung von der Kartierdatenbank des Bundes (BKBu) in die brandenburgische 

Kartierdatenbank (BBK) überführt und die Geo- und Sachdaten wurden entsprechend der 

brandenburgischen Kartieranleitung (LUA 2004) angepasst. Im Rahmen der Managementplanung 

wurden die FFH-LRT aus der BKBu-Datenbank, der brandenburgischen Kartieranleitung entsprechend, 

im Gelände überprüft und für die Wald-LRT wurden die fehlenden Zusatzbögen (Waldbögen) 

nacherhoben.  

Der Untersuchungsumfang für Arten 

Für folgende Arten wurden vorhandene Daten ausgewertet und hinsichtlich Habitatflächen, 

Lebensraumqualität und Gefährdung neu bewertet: 

¶ Hirschkäfer (Lucanus cervus), Anhang II 

¶ Heldbock (Cerambyx cerdo), Anhang II 

 

  

 

Veröffentlichung Abschlussbericht im Internet  

 

Umsetzung der Maßnahmen 



Managementplanung Natura 2000 für das FFH-Gebiet Katzenberge  

4 Einleitung 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ist im Rahmen der Managementplanung eine wesentliche 

Grundlage für die Akzeptanz und spätere Umsetzung von Maßnahmen. Bei der Beteiligung zur 

Managementplanung handelt es sich nicht um ein formelles Beteiligungsverfahren, wie es für andere 

Planungen teilweise gesetzlich vorgesehen ist, sondern um ein freiwillige öffentliche Konsultation, um die 

Akzeptanz für die Umsetzung der FFH-Richtlinie vor Ort zu schaffen bzw. zu stärken. 

Zu Beginn der FFH-Managementplanung wurde die Öffentlichkeit über eine ortsübliche Bekanntmachung 

(Amtsblatt und Pressemitteilung) über die FFH-Managementplanung im Gebiet informiert. Es folgten 

öffentliche Informationsveranstaltungen, um über Anlass, Zielsetzung, Ablauf der Planung, anstehende 

Kartierungen und Einbeziehung der Öffentlichkeit zu informieren.  

Des Weiteren wurde eine regionale Arbeitsgruppe (rAG) eingerichtet, die das gesamte Verfahren zur 

Erarbeitung des Managementplanes begleitete. Die rAG bestand aus regionalen Akteuren, in der Regel 

aus Behörden- und Interessenvertretern, ggf. auch aus betroffenen Eigentümern und Landnutzern. 

Während der Planerstellung wurden je nach Bedarf Einzelgespräche mit dem Flächennutzer 

durchgeführt. Eine weitere Information der Öffentlichkeit erfolgte, wenn der Entwurf der 

Managementplanung vorlag. Über eine ortsübliche Bekanntmachung wurde bekannt gegeben, dass der 

erste Entwurf der Managementplanung eingesehen werden kann. Nach Erstellung des Abschluss-

berichtes erfolgt die abschließende Information der Öffentlichkeit auf der Internetseite des LfU. Der 

prinzipielle Ablauf der Managementplanung und der Öffentlichkeitsarbeit ist in Abb. 1 dargestellt. Die 

konkrete Öffentlichkeitsarbeit wurde gemeinsam mit der Naturparkverwaltung auf der Grundlage der 

fachlichen und organisatorischen Erfordernisse des FFH-Gebiets abgestimmt und durchgeführt und im 

Managementplan bzw. den dazu gehörigen Anlagen dokumentiert.   
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1. Grundlagen 

1.1. Lage und Beschreibung des Gebietes 

Das ca. 140 ha große FFH-Gebiet ĂKatzenbergeñ (EU-Nr. 3848-304, Landes-Nr. 240) zeichnet sich durch 

bedeutende Vorkommen alter strukturreicher Eichenmischwälder auf Moränenstandorten aus. Innerhalb 

des Naturparks Dahme-Heideseen gehört das FFH-Gebiet zusammen mit den Radebergen und der 

Dubrow zum zentralen Bereich des kontinental geprägten Kiefern-Eichenmischwaldes in naturnaher 

Ausprägung.  

Das FFH-Gebiet befindet sich im Landkreis Dahme-Spreewald, ca. 2,5 km südwestlich von Prieros in der 

Gemeinde Heidesee auf der Gemarkung Gräbendorf (Lage siehe Abb. 2, Gebietsdaten siehe Tab. 1). Die 

Katzenberge erheben sich südlich des Schmöldesees in einem größeren zusammenhängenden von der 

Kiefer dominierten Waldgebiet auf Talsandflächen.  

Das FFH-Gebiet liegt in einem ehemaligen militärischen Sperrgebiet. Heute gehört das FFH-Gebiet zu 

den Geschäftsliegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und ist Teil des 

zertifizierten Flächenpools des Naturschutzes ĂStreganzñ, der zur Durchf¿hrung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen vorgesehen ist. Das FFH-Gebiet ist seit dem Jahr 2015 auch Teil des Nationalen 

Naturerbes der Bundeslösung. 

Tab. 1:  Übersichtsdaten zum FFH -Gebiet ĂKatzenbergeñ 

FFH-Gebiet Name EU-Nr. Landes-Nr. Größe [ha] Landkreis Gemeinde Gemarkung 

Katzenberge DE 3848-304 240 141,23 LDS Heidesee Gräbendorf 
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Abb. 2:  Lage und Abgrenzung des FFH-Gebietes ĂKatzenbergeñ (Abb. maÇstabslos) 

 

Bedeutung im Netz Natura 2000 

Das FFH-Gebiet ĂKatzenbergeñ wurde im September 2000 als ein Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung 

(GGB) vorgeschlagen und an die EU gemeldet. Im Dezember 2004 wurde es durch die EU bestätigt. Das 

FFH-Gebiet wurde damit Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes ĂNatura 2000ñ. Im Juni 2004 wurde 

es als besonderes Erhaltungsgebiet (BEG) ausgewiesen und ist durch die Verordnung über das 

Naturschutzgebiet 'Katzenberge' des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung 

Brandenburg vom 28.05.2004 auch nach nationalem Recht geschützt. 

Seinen naturschutzfachlichen Wert erhält das Gebiet insbesondere durch das Vorkommen alter 

bodensaurer Eichenmischwälder, die zum FFH-Lebensraumtyp 9190 (Alte bodensaure Eichenwälder auf 

Sandebenen mit Quercus robur) gehören. Die strukturreichen Altbestände bieten zudem Lebensraum für 

die Anhang II-Arten Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer (Lucanus cervus).  

Die Eichenmischwälder stehen in funktionalem Zusammenhang zu den westlich des Schmöldesees 

gelegenen Wäldern der beiden FFH-Gebiete ĂDubrowñ (DE 3748-307, Landes-Nr. 046) und ĂRadebergeñ 

(DE 3748-304, Landes-Nr. 167) und repräsentieren mit diesen die bedeutendsten Bestände des LRT 

9190 und daran gebundener Arten, wie insbesondere der beiden Anhang II-Arten Heldbock (Cerambyx 

cerdo) und Hirschkäfer (Lucanus cervus), im Naturpark Dahme-Heideseen. 
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Abb. 3: Übersicht zur Lage und Kohªrenzfunktion im Netz ĂNatura 2000ñ (Abb. maßstabslos) 

 

Naturräumliche Lage 

Das FFH-Gebiet wird im Landschaftsprogramm Brandenburg der naturräumlichen Region 

ĂOstbrandenburgisches Heide- und Seengebietñ zugeordnet (MLUR 2000). Nach SCHOLZ (1962) befindet 

es sich in der naturräumlichen Untereinheit ĂDahme Seengebietñ (Untereinheit 822) innerhalb der 

Haupteinheit ĂOstbrandenburgisches Heide- und Seengebietñ (Haupteinheit 822).  

Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands (bearbeitet durch A. Ssymank & U. Hauke; BFN 

1998) befindet sich das FFH-Gebiet in der naturrªumlichen Haupteinheit ĂBrandenburgisches Heide- und 

Seengebietñ (D12) im landschaftlichen GroÇraum ĂNordostdeutsches Tieflandñ.  

Geologie/Geomorphologie 

Das FFH-Gebiet ĂKatzenbergeñ gehört zum Komplex des Moränenzuges der Pätzer Berge und 

Dubrowberge (LFU 2017) und erhebt sich im zentralen Bereich bis zu 60 m ü NN. Von der zentralen 

Hochebene fällt das Gelände steil zu den großflächig angrenzenden Talsandgebieten auf ca. 40 m ü NN 

bzw. dem Schmöldesee im Norden ab.    

Gemäß der Geologischen Karte Brandenburgs im Maßstab 1:25.000 (GK 25, LBGR 2017) handelt es 

sich bei den Katzenbergen um Ablagerungen in eisüberfahrenen Stauchmoränen aus Sand, Kies, 

Steinen, Geschiebemergel, z. T. mit eistransportierten Schollen quartärer und/oder präquartärer 

Gesteine, die durch Eisdruck mehr oder weniger stark lagerungsgestört sind. Dieser zentrale 

Stauchungsbereich ist umgeben von durch Schmelzwasser abgelagerten Sanden (Schmelzwassersande 

der Vorschüttphase, "Vorstosssander"). Im östlichen Randbereich und der weiteren Umgebung schließen 

Ablagerungen der Urstromtªler (Niederungssand, ĂTalsandñ) an.  






















































































